
 Hinweise zum Strom/ Stromzähler 

 

 

 Stromzähler sind 16 Jahre gülƟg und müssen geeicht sein. 
 

 UngülƟge, ungeeichte Zähler dürfen für die Abrechnung nicht mehr 
verwendet werden. 
 

 Für Stromleitungen bis zum Verteilerkasten ist der Verein verantwortlich. 
 

 Ab dem Verteilerkasten bis zum eigenen Stromzähler müssen 
Veränderungen beantragt und gemeldet werden.  
Die Kosten für Veränderungen übernimmt der Pächter. 
 

 Ab dem eigenen Stromzähler ist der Pächter eigenverantwortlich und 
kann ohne Antrag Veränderungen vornehmen. 
 

 Jeder Zählerwechsel muss dem Vorstand mit Angabe der alten 
Zählernummer und Stand-Ende sowie neuer Zählernummer und Stand-
Start schriŌlich mitgeteilt werden. 
 
 
 

Bei Fragen und Problem biƩe an die Elektrokommission wenden. 

 
 

 


